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Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanstalt Emil Bommert in Wiesbaden.

Geschäftsstelle : MauritiuSftratze H. — Telephon No 19 » .

Str . 101. Mittwoch , den 2 . Mai 1900. XV . Jahrgang.

Die Herren Stadtverordneten werden auf
Freitag , den 4 . Mai l. I .,

Nachmittags 4 Uhr,
in den Bürgersaal des Nalhhanses zur Sitzung ergebenst
eingeladen.

zur Impfung und zur Nachschau zu stellen. Anderfalls müssen die
Kinder , bei Vermeidung der im Reichsgesetz angedrohten Strafen , auf
eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle im I a h r e 18 9 9 und früher geborene
Kinder , soweit sie nicht mit Erfolg  geimpft worden sind oder
nach ärztlichem Zeugniß die natürlichen Blattern überstanden haben,
ferner diejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen Krankheit
zuollckgestellt oder der Impfung üorschriftswidrig entzogen worden
sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß Abimpfungen von
Arm zu Amn nicht stattfiniden und daß der zu verwendende Impf¬
stoff aus dem staatlichen J -mpfinstitut zu Cassel bezogen wird.

Tagesordnung:
1 . Ersatzwahl für ein vor Äblauf der Dienstzeit aus-

gejchiedenes Mitglied des Magistrats.
2 . euwahl von Mitgliedern der Einkommensteuer-

Voreinschätzungs - und der Veranlagungs -Kommission,
sowie deren Stellvertreter.

3 . Neuwahl eines Mitgliedes des Schulvorstandes der
gewerblichen Fortbildungsschule.

4 . Ein Baugesuch der Herren Eichacker u . Müller wegen
Errichtung eines Landhauses an der Walkmühlstraße.

5 . Senderung des ulnchtlinienplancS der Augustastraße
an ihrer Einmündung in die Franfturterstraße

6 . Veräußerung einer Feldwegfläche an der Seeroben-
flraße durch Tausch.

7 . Ein Gesuch um Gewährung eines Beitrags zur
Errichtung eines „ Studentenheims " in Pettan.

8 . Antrag deS Magistrats betr . Gewährung von
Wittwengeld.

(Zu No . 1, 2 und 3 berichtet der Wahlausschuß , zu
No . 4 und b der Bauausschuß , zu No . 6 der Finanz¬
ausschuß ).

Wiesbaden , den 30 . Avril 1900.
Der Borsitzende

der Stadtverordueteu -Bersammlunq.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden im neuen Rath-

hausc , Zimmer Nr . 16, nachmittags von 5 bis 6 Uhr an folgenden
Tagen statt:

29 .. 30 . 31 . Mai . 1 .. 2.. 11 .. 12 .. 13 .. 16 .. 16 .. 26 .. 27 .. 28 ..
29 .. 30 . Juni . 3.. 4.. 6.. 6 .. 7 .. 8 .. 17 .. 18 . und 19 September.
für Kinder aus infizirten Häusern am 20 . und 21 . September.
Die Termine für die Wiederimpfungen werden den betreffenden

Kindern in den Schulen bekannt gegeben. Für Wiederimpflinge
aus inficirten Häusern ist Termin auf den 22 . September , nach¬
mittags von 6—6 Uhr angesetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch das Portal gegen¬
über dem Neubau des Hotels „zum grünen Wald ."

Eine Woche nach der Impfung sind die geimpften Kinder zur
Prüfung des Erfolges im Impftermin vorzustellen . Nachschau findet
Nachmittags von 6—6 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfangnahme des vor¬
geschriebenen Impfscheines aus dem Jmpflokal entfernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern -, Pflegeeltern und Vor¬
münder ) werden ersucht, ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen pünktlich

Berhaltungs Borschrifte » .
A. Für die Angehörigen der Erstimpflinge.
8 1 . Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krankheiten wie

Scharlach , Masern . Diphtheritis , Croup . Keuchhusten. Flecktyphus,
rosenartige Entzündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.
Auch haben sich Erwachsene , die in solchen Häu >ern - wohnen , vom
Impftermin fernzuhalten.

ß 2 . Die Eltern des Impflings oder deren Vertreter haben dem
Jmpfar -zte vor der Ausführung der Impfung über frühere oder noch
bestehende Krankheiten des Kindes Mittheilung zu machen.

8 3. Die Kinder müssen zum Impftermine mit reingewaschenem
Körper und mit reinen Kleidern gebracht werden.

8 4. Auch nach dem Impfen ist möglicksst große Reinigung deS
Impflings die wichtigste Pflicht.

8 6. Man versäume eine tägliche sorgfältige Waschung nicht.
8 6. Die Nahrung des Kindes bleibt unverändert.
8 7. Bei günstigem Wetter darf das Kind ins Freie gebracht

werben . Man vermeide im Hochsommer nur die heißesten Tages¬
stunden und die direkte Sonnenhitze ."

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorgfalt vor dem Äüf-
reiben , Zerkratzen und vor Beschmutzung zu bewahren , sie dürfen nur
mit frisch gereinigten Händen berührt werden , zum Waschen -der
Impfstellen darf nur reine Leinwand oder reine Watte verwendet
werden.

Vor Berührung mit Personen , welche an eiternden Geschwüren,
Hautausschlägen oder Wundrose (Rotlauf ) erkrankt sind, ist der
Impfling sorgfältig zu bewahren , um die Uebertragung von Krank¬
heitskeimen in die Impfstellen zu verhüten , auch sind die von solchen
Personen benutzten Gegenstände von dem Impflinge fern zu halten.
Kommen unter den Angehörigen des Impflings , welche mit ihm
denselben Haushalt theilen , Fälle von Krankheiten der obigen Art
vor, so ist es zweckmäßig, den Rath eines Arztes einzuholen.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen sich vom vierten
Tage ab kleine Bläschen , welche sich in der Regel bis zum neunten
Tage unter mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen , von einem
rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben
enthalten ein« klare Flüssigkeit , welche sich am 8 . Tage zu trüben be¬
ginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen die Pocken zu einem
Schorfe einzutrocknen, der nach 3— 4 Wochen von selbst abfällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von der Größe der
Pusteln zurück, welche mindestens mehrere Jahre hindurch deutlich
sichtbar bleiben.

8 10 . Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutzpocken ist ein
Verband überflüssig , falls aber in der nächsten Umgebung derselben
eine starke, breite Röth « entstehen sollte , sind kalte, häufig zu wech-



frltrtyc lfm f *VUr,te nur . . ..
yfoden fid) öffnen , fo ift ein reiner QUrbanb anjutegen.

S3ei  jeher erheblichen, nach der Impfung entstehenden Erkrankung
ist ein Arzt znzuziehen ; der Jmpfarzt ist non jeder solchen Er-
krankung, ivelche vor der Nachschau oder innechalb 14 Tagen der¬
selben eintritt. in Kenntniß zu setzen.

§ 11. An dem im Impftermine bekannt zu gebenden Tage
erscheinen die Impflinge zur Nachschau. Kann ein Kind am Tage
der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder >veil in dem Hause
eine ansteckende Krankheit herrscht(§ 1), nicht in das Jmpflokal ge¬
bracht werden, so haben die Eltern oder deren Vertreter dieses
spätestens am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig aufzubewahren.
( B. F ü r W i ed er i mp f l i n g e.

§ 1. AuS einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie
Scharlach. Masern. Diphtherie. Eroup. Keuchheusten. Flecktyphus,
rosenartige Entzündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine nicht kommen.

8 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit reiner Haut,
reiner Wäsche und in sauberen Kleidern erscheinen.

8 3. Auch nach dem Impfen ist möglichst große Reinhaltung
des Impflings die wichtigste Pflicht.

8 4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt am3. oder4. Tage
ein und ist für gewöhnlich mit so geringen Beschwerden im Allge¬
meinbefinden verbunden, daß eine Bersäumniß des Schulunterrichts
deshalb nicht so nothwendig ist. Nur wenn ausnahmsweise Fieber
eintritt, soll das Kind zu Hause bleiben. Stellen sich vorübergehend
größere Roth« und Anschwellungen der Impfstellen ein. so sind kalte,
häufig zu wechselnde Umschläge mit abgekochtem Waffer anzuwenden.
Die Kinder können das gewohnte Baden fortsetzen. Das Turnen
ist vom3. bis 12. Tage von Allen, bei denen sich Impfblattern bilden,
auszusehen. Die Impfstellen sind, solange sie nicht vernarbt sind,
sorgfältig vor Beschmutzung, Kratzen und Stoß , sowie vor Reibungen
durch enge Kleidung und vor Druck von außen zu hüten. Insbe¬
sondere ist der Verkehr Mit solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüren. Hautausschlägm oder Wundrose(Rotlauf) leiden, und die
Benutzung der von ihnen gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeder erheblichen, nach der Impfung entstehenden Er¬
krankung ist ein Arzt zuzuziehen, der Jmpfarzt ist von jeder solchen
Erkrankung, welche vor der Nachschau oder innerhalb nach derselben
eintritt. in Kenntniß zu setzen.

8 6. An dem im Impftermin bekannt zu gebenden Tage er¬
scheinen die Impflinge zur Nachschau. Kann ein Kind am Tage der
Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem Hause eine
ansteckende Krankheit herrscht (§  1), nicht in das Jmpflokal kommen,
so haben die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am Termin¬
lage dem Jmpfarzte anzuzeigen.

8 7. Der Impfschein ist sorgfältig aufzubewahren.
Wiesbaden , den 12. April 1900.

Der Polizei-Präsident.
I . V.: Falcke.

Bekanntnmchnng.
Diejenigen Herren Aerzte. welche in ihrer Privatpraxis Impf¬

ungen vornehmen, mache ich auf die Beschlüße und Vorschriften des
Bundesraths vom 28. Juni 1899 zur Ausführung des Jmpfgesetzes
nebst den Erläuterungen hierzu(Extra-Beilage zu Nr. 13 des Amts¬
blatts der Königlichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März d. I .)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Befolgung dieser Vor¬
schriften ersuche, weise ich besonders auf die 88 16 u. 17 a. a. O. hin.
welche lauten.

8 16. „Die Impfung wird der Regel nach auf einem Ober¬
arme dorgenommen, und zwar bei Erstimpslingen auf dem rechten,
bei Wiederimpflingen auf dem linken Arme. Es genügen vier
seichte Schnitte von höchstens1 cm. Länge. Die einzelnen Jmpf-
schnitte solleu mindestens2 cm. von einander entfernt liegen.
Stärkere Blutungen beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstreichen der Lymphe in die durch Anspannen der Haut klaffend
gehaltenen Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem Pinsel ist verboten.
klebrig gebliebene Mengen von Lymphe dürfen nicht in das

Gefäß zurückgefüllt oder zu späteren Impfungen verwendet werden.
8 17. Die Erstimpfung hat als erfolgreich zu gelten, wenn

mindestens eine  Pustel zur regelmäßigen Entwickelung ge-

fvinmrn tft Kiel brr «Ulet -ci fmpTiiiifT flc . iUH « r<tr fcfit fflrfoffl fipon
bie SSilbuiuj  von J?nöiii ; en oder Bläöchen an den Impfstellen.

Druckcxempkvre der Vorschriften , welche von den Aerzten bei der
Ausführung des Jmpfgeschäfts zu befolgen sind, sowie Verhaltungs¬
vorschriften für die Angehörigen der Impflinge und Wiederimpflinge
sind in der Buchdruckerei von Plaum, Moritzstraße 27 Hierselbst, jv
haben.

Ferner mache ich wiederholt darauf aufmerksam, daß Seitens d.r
Aerzte bei Abgabe von Attesten, in welchen gemäß 88 2 u. 10 d.s
Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874 in giftiger Form (§ 10)
die Nothwendigkeit der Zurückstellung eines Impflings bezw. Wieder-
impflingL bescheinigt werden soll, nur das durch den Bundesraths-
beschluß vom 30. Oktober 1874 (Min.-Bl. für d. i. V. S . 236) vor¬
geschriebene Formular 3 zu benutzen ist. Es unterliegt dabei keinem
Bodenken. wenn das Wort „kann" des Vordrucks in dem vorbezeich-
neten Formular geeignetenfalls in „konnte" umgeändert wird. — Ist
ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärztlichen Zeilgnisies von der
Impfung zweimal befreit worden, so kann die fernere Befreiung nur
durch den zuständigen Jmpfarzt  erfolgen, (8 2 Abs. 2 des Jmpf¬
gesetzes.

Wiesbaden,  den 12. April 1900.
Der Polizei-Präsident.

I . V.: Falcke.

Vorstehende Bekanntmachungen werden veröffentlicht.
Wiesbaden. 19. April 1900. 4961

Der Magistrat:
I . V.: Heß.

Bekanntmachung.
Der abgeänderte Fluchtlinienplan für die Dambach-

thal strafe vom Hause No. 16 bis 21 har die Zustimmung
der Ortspolizeibehörde erhalten und wird nunmehr im neuen
Nathhaus , 2. Obergeschoß, Zimmer No. 41, innerhalb der
Dienststunden zu Jedermanus Einsicht offen ge egt.

Dies wird gemäß § 7 des Gesetzes vom 2. Juli 1875,
betr. die Anlegung und Veränderung von Straßen rc. mit
dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht, daß Einwendungen
gegen diesen Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
27 d. M . beginnenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anznbringen sind. 5065

Wiesbaden , den 21. April I960.
Der Magistrat.

v Jbrll

Bekanntmachung.
Behufs Einlegung einer Wasserleitung wird der

rccksis der Dvtzheim'erstraße zwischen der 4. und 5. Gewann
„Hollerborn", der 3. und 4 . Gewann ..Schlink" und
3. Gewann „Landgraben" hinziehende Feldweg vom l . Mai
d. Js . an, während der Dauer der Arbeit, für den Fuhr-
vcrkehr gesperrt.

Wiesbaden, den 28 . April I960.
Der Oberbürgermeister.

5270 In Vertr . Körner.

Bekanntmachung.
Nach Beschluß des Magistrats vom 10. Januar I960

sollen künftig die Baugesuche erst dann auf Genehmigung
begutachtet werden, wenn die Straße an welcher der Neubau
errichtet werden soll freigelegt, mit Kanal -, Wasser- und Gas¬
leitung sowie in seiner ganzen Breite mit einer provisorischen
Befestigung der Fahrbahn -Oberfläche (Gestück) im Anschluß an
eine bereits bestehende Straße versehen ist.

Die Baumteresfenten werden hierauf - ausdrücklich auf¬
merksam gemacht mit dem Bemerken, daß dieses Verfahren vom
1. Oktober ds. Js . ab streng gehandhabt werden wird.

Es wird dringend empfohlen, daß die Interessenten mög¬
lichst frühzeitig ihre Anträge auf den Ausbau der Zufahrt¬
straßen dem Stadtbauamt einreichem

Wiesbaden. 15. Februar 1900.
. . Stadt -Bauamt.

2786 Winter.
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Icttcffinb bea « trfclK in bcr » ortibtunnen Mntflfle unb tu
der entlang derselben liergestellten tvervindnngGstraste

zwischen TaunnSftratz « und Kranzptatz.
Auf Grund der 8§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom

90. September 1876 über die Polizei-Verwaltung in den nrn erworbenen
LandeStheilen und der §§ 143 und 144 de« Gesetze« über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mir Zustimmung de» Ge.
meinderathS unter Aufhebung der Polizei-Berordnung vom 20. Juni 1888,
sowie deS § 64 der Stratzenpolizel-Verordnung vom IO. Juli 1876 und
der auf denselben bezüglichen Bekanntmachungvom 31. August 1876
nachstehende Polizei .Aerordnung erlassen.

8 1. Kindern unter IO Jahren , sofern dieselben nicht durch er¬
wachsene Verwandte oder Erzieher beaufsichtigt werde», sowie lkinder-
wärtcrinnen ist der Aufenthalt in der Kochbrunnen-Attlage und in der
Trinkhalle untersagt.

8 2. Personen im ArbeitSanzug oder in unsauberer Kleidung,
ferner solchen Personen, welche Körbe oder andere Traglasten irgend welcher
Art mit sich führen, ist der Ankenthalt in der Kochbrunnen-Anlage
und in der Trinkhalle, sowie der Durchgang durch bie Kochbrunnen.
Anlage untersagt. _

§ 3. Während der Monate April bis einschließlich Oktober ist btS
9 Uhr Morgens da« Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage verboten.

8 4. Das Mitbringcn von Hunden in die Kochbrunnen.Anlag
und in die Trinkhalle ist verboten.

tz 5. Die entlang der Kochbrunnen-Anlage hergestelltc Verbindung«,
straßr zwischen TaunuSstraße und Kranzplatz darf von Lastfuhrwerken
nur insoweit benutzt werden, als deren Ladung ganz oder thcilweise für
die Bewohner dieses StraßenthcilS bestimmt ist.

Während der Brunnrnmnfik darf der letztere von Fuhrwerk jeder
Art nur im Schritt besabren werden.

8 7. Zuwiderhandlungengegen diese Verordnung werden mit Geld-
strafe bis zu neun Mark oder entsprechender Hast geahndet.

Wiesbaden, de» 17. Juni 1869. „ . . m
Der Polizei-Präsident.

1». Rheinbabc ».
Polizei -Verordnung.

betreffend die Bcnuhung der in den städtischen Anlagen
und Straffen ausgestellten Ruhebänke.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom
-,<) September 1876 über die Polizei-VerwaUungin den neu erworbenen
Landesthcilen und der 88 143 »nd 144 des Gesetzes über die allgemeine
Landes-Berwallung vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ge-
meinde-Vorstandes nnter Aufhebnng des 8 6 der Polizei -Ver.
ordnnng , betreffend den Verkehr in der Kochbrunnen An-
läge re., vom 17 . Juni nachstehende

Polizei Verordnung

erlassen.̂ unter 10 Jahren , sof-rn dieselben nicht durch er,
wachsene Verwandte oder Erz eher beaufsichtigt werden, ferner Dienst
boten oder Personen im ArbeilS-Anz-ge oder unsauberer Kleidung ist
dir Benutzung der in den städtischen Anlagen und Straßen aufaestellten
Ruhebänke, welche die Bezeichnung „Curvcrwaltung" o)er „Bauver-
waliung" tragen, untersagt. . ^ „

8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geld,
strafe vis zu neun Mark oder im UnvrrmögenSfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

Wiesbaden , den 12. Juli 1892.
Königliche Polizei-Dwection.

Schütte.

Vorstehende Polizei-Derordnungen werden hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kcnntniß gebracht. ^ , 49531 Der Magistrat.

v. Jbell.

Urrdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer ca. 196 m langen

Betonrohr Kanalftrelke des Profils 45/30 cm in der
Lessingftratze , von der Martinstraße bis zur Frankfurter,
straße, sollen verdungen werden.

Zeichnungen und Berdingungsuflterlogenkönnen wah.
rend der Bormittagsdienststunden im Nathhause Zimmer
Nr . 7b eingesehen, die Verdingungsunterlagen im Zimmer 57
gegen Zahlung von 50 Pfg. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift versehene
Angebote sind bis spätestens

Dienstag , den 8, Mai 1000
Vormittags II Uhr

ernzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote rn
Gegenwart etwa erschienener Bieter stattsinden wird.

Zuschlagsfrist 3 Wochen.
Wiesbaden, den 28. April 1900. '

Stadtbauamt. Abtheilung für Kanalisationswesen.
Der Oberingenteur:

5289 F r en sch.

jO  cvbntftunfl.
Für den Neubau: „Te «ern »nche. und

Leihhaus " an der Neu- und Schulgaffen-Ecke hierselbst
sollen nachstehend bezeichnete Arbeiten im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibungverdungen werden:
Loos I Zimmererarbeiten für das Acciseamt und Leihhaus,

„ II „ die Feuerwache,
H III Dachdeckerarbeiten für das Acciseamt und Leihhaus,
„  IV „ „ die Feuerwache,
„ V Spenglerarbeiten für das Acciseamt und Leihhaus,
„ VI „ „ die Feuerwache.

Verdingungsunterlagenkönnen Vormittags von 9 bis
12 Uhr im Nathhause, Zimmer No. 42, gegen Zahlung von
25 Pf. für jedes Loos bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A . 3
Loos . . versehene Angebote sind spätestens bis
Dienstag , den LS. Mai Lvvv , Vormittags LL Uhr,
hierher einzureichen. t

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter Ein¬
haltung der obigen Loos-Reihenfolge— in Gegenwart der
etwa erscheinenden Anbieter.

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 27. April 1900.

Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.
Der Stadtbaumeister:

5253 G en zm er.

Mittwoch, den 2. Mai 1900:
Abonnemeuts -Konzerte

des
städtischen Kar - Orchesters

unter Leitung seines Kapellmeisters , des Kgl . Musikdirektors
Herrn Louis LQstner.

Nachm . 4 Uhr.
1. Ouvertüre zn „Isabella“
2. In Wildesäur , Charakterstück aus »Innere

Stimmen “ . . . ,
3. *0 schöner Mai “, Walzer .
4 . I . Finale aus „Die Hugenotten“
B. Les Chasseresses , Prelude aus der Sylvia -Suite
6. Madrigal.
7. Fantasie ans „Die verkaufte Braut*
8. Huldigungsinarsch

Abends 8 Uhr
1. Barataria -Marsch . . •
2. Ouvertüre zu „Die Vestalin “ .
3. Adelaide , Lied . . . .
4. Jägerlatein . Polka
5. Hopak , kleinrussischer Kosakentan

„Mazzepa “ .
6 Ouvertüre zu „Teil “ .
7 . Balletmusik aus „Die Camiesarden“

Solo -Violine : Herr Konzertmeister Inner.
Solo -Violoncell : Herr Eichhorn.

8. II . ungarische lihapsodie .

Suppe.

A . Jensen.
Joh . Strauss.
Meyerbeer.
Delibes.
Maupeon.
Smetana.
Wagner.

. Sullivan.
, Spontini.
. Beethoven.
. Komz &k.

. Tschaikowsky.
. Rossini.

Langert.

. Liszt.

Kurhaus zu  Wiesbadens
Am Samstag , den 5 . Mai . d . Js ., 8 l/a t 'hr Abends , findet:

Röunion dansante
im weissen und rothen Saale des Kurhauses statt.

Zum Besuche dieser besonderen Veranstaltung werden hier¬
mit diejenigen Kurfre « «den , welche Jahres - oder Salson-
ft, Arten und diejenigen hiesigen Einwohner , welche Aboa-
nementskarlen zum Kurhause gelöst haben , ergebenst ein

* Cl  Di ^ Einführung von Wicht - Inhabern solcher Karten
kann generell nicht gestattet werden

Tageskarten,  sowie eine Beikarte für minder
jährige Söhne  berechtigen nicht znm Besuche der Reunion.

*3 » Anzug : BaUtoilotte (Herren ) Frack und weisss

**1 U ^ G‘ Städtische Knr -Verwaltung:
von Ebmeyer,  Kurdirector.

i .n



9lit <8 unsere nt VIraten -Hvbc ittyane,  aWafiyerluiiö/Yraßc « ,
liefern wir frei  ins Haus:

a ) Anzündeholz.
geschnitten und sein gespalten, per Centner Mk. 2.

b) Buchenholz
geschnitten und grob gespalten per Centner Mk. 1,50.

Bestellungen werden im Nathhause, Zimmer 13, Vor¬
mittags zwischen9—1 und Nachmittags zwischen3—6 Uhr
entgegengenommen._ _ _ ,

Nichtamtlicher Theil.

Wlittworfi , beit  190 « ., » ormitlrtfl«
IS Uhp , werde» in dem Pfandlokale Dotzheimerstr. 11 /13
dahier:

1 compl. Bett , 4 Kleiderschrünke, 2 Secr t̂äre, 1 Verti-
cow, 9 Kommoden, 1 Console, 1 Waschkommode,
1 Nachtschränkchen, 6 Sophas , 1 Lisch, 1 Schreib¬
und Nähtisch, 4 Stühle , 1 Regulator , 1 Standuhr,
2 Oelgemälde, 10 B .lder, 1 Spiegel , 1 Tassen-,
1 Ladenschrank, 1 Theke, 1 Photograph. Apparat,
4 Broschen, 1 Pfandschein, 1 Federrolle, 2 Pferde
u. A. m.

öffentlich zwangsweise gegen Baarzahlung versteigert.
Wiesbaden- den 1. Mai 1900.

5348 Wollenhaupt , Gerichtsvollzieher. .

Bekanntmachung.
Gefunden:  1 grünes Portemonnaie mit Inhalt . 2

Schlüssel. 1 Messer, 1 Hut. 1 Ueberzieher. 1 Portemonnaie mit
Inhalt . 1 Geldbörse aus schwarzer Seide. 1 Anhängsel. 1 Por¬
temonnaie mit Inhalt . 1 desgleichen. 1 Herrenuhr aus Nickel,
>1 goldene Damenuhr mit Kette, 1 Sturmlaterne , 1 Theu .emc*
anscheinend goldenen Damenuhrkette, 1 Visitenkarten-Etm mit
Karten. 1 Knabenweste mit Uhrkette und Kapsel, 1 Porte¬
monnaie mit Inhalt . 1 weißes Taschentuch gezeichnetE. v. B .,
1 Kneifer aus Schildkrott. 1 Portemonnaie mit Inhalt . 1 des¬
gleichen. 1 Parfümfläschchen(Flacon), 1 seidener Damengurtel.
1 goldene Damenhalskette. 1 Brille. 1 Armband aus gelbem
Metall . 1 Fingerring , anscheinend aus Messing. 1 schwarzer
Damenschirm. 1 Uhrkette aus unedlem Metall, 1 Peitsche mit
grünem Stiel . 1 Zehnmarkstück. 1 Pferdedecke, wasserdicht ge¬
zeichnetE. R .. 1 goldenes Armband mit Schlößchen. 1 Paar
Glacehandschuhe. 1 weißes Taschentuch mit Monogramm H.

Zugelaufen:  1 kleiner schwarzbrauner Hund. 1 kl.
rothbrauner Hund, 1 Foxterrier. 1 großer rothweißer Hund.
1 kleiner rehbrauner Hund. 1 kleiner schwarzer Spitz. 1 großer
schwarzer langhaariger Hund.

Wiesbaden,  den 28. April 1900.
Der Polizei-Präsident.

K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Vom 1. Mai ab tritt

bei den Wiesbadener Stra»
ßenbahnen und Nervberg¬
bahn der Sommerfahrplan

_ ____ in Kraft . Aushang und
sind auf dem Bureau , Louisenstraße 7. die

letzteren bei den Schaffnern erhältlich. 266/44
Die Betriebsverwaltung

der Wiesbadener Ltrastendahnen

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 2 . Mai 1900 , Mittags

12 Uhr , versteigere ich im Pfandlokale, Dotzheimer-
ftraße 11| 13 dahier:

1 Bertikow, 1 Cylinderbüreau , 1 Secrctar . 1 Maaren -,
1 Silber - und 1 Kleiderschrank, 1 Palme u. dgl. mehr

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen Baarzahlung.
Lontidorfer,

Gerichtsvollzieher, Helenenstr. 30, I.5347

Bekanntmachung

Sonnenberg.

Mittwoch , den 2 . Mai 1999 Mittags
12 Uhr, werden in dem Pfandlokale Dotzheimerstraße
11/13 dahier:

2 Betten, 1 Sopha , 1 Kleiderschrank, 2 Kommoden,
1 Büffet, 1 Waschkommode, 1 Verticow, 1 Consol,
1 Ladenschrank, 1 Theke u. A. m.

öffentlich zwangsweisegegen Baarzahlung versteigert.
Wiesbaden, den 1. Mai I960.

5351 Eschhofen , Gerichtsvollzieher.

Bekanntmachung
Das diesjährige Impfgeschäft findet hier am

11. Mai l. Js . statt.
Lokal : Rathhaus.
Termin : Nachmittags 2 Uhr.
Jmpsarzt : Herr Dr . Rnb.
Reihenfolge: 1. Erstimpflinge.

2. Wüdenmpflinge.
Jmpfpflichtig sind in diesem Jahre:

a) die 1899 geborenen Kinder und die Kinder aus
früheren Jahren , welche entweder noch gar nicht
oder nicht mit Erfolg geimpft sind-

5) die 1888 geborenen Schulkinder und die 1886
und 1887 geborenen Kinder, welche entweder
noch gar nicht oder nicht mit Erfolg geimpft
worden sind.

Die Nachschau wird am 18 . Mai l. Js . abge¬
halten und zwar in demselben Lokale, zur selben Stunde
und in derselben Reihenfolge wie vorstehendes Jmpfgeschäst.

Abdriicke der Verhaltungsvorschriften werden den Ange¬
hörigen der Impflinge und Wiederimpflinge zugehen.

Das genaue Durchlcsen und die strikte Befolgung der
darin gegebenen wichtigen Winke wird im gesundheitlichen
Interesse der Kinder warm an 's Herz gelegt.

Sonnenberg , 25. April 1900.
Der Bürgermeister:

3034 Schmidt.

Bekanntmachung.
Das öftere gründliche Reinigen und Gießen der Orts-

straßcn (Bankette und F .hrbahn) wird den Hausbesitzern
dringend in Erinnerung gebracht.

Weiter wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß daS
Ausschütten nur« Lanfenlassen von Scvmutzwasser aller Art
auf die Ortsüraßen , in die Bäche, sowie sonstiger öffentlicher
i  nlagen . wie Punwen , Brunnen rc. strengstens verboten ist.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen bis zu 9
bezw. 3t) M ., im Unvermögensfalle mit entsprechender Hast
geahndet.

Sonnenberg , 25. April 1900.
Der Bürgermeister.

3033_ Schmidt. _

Mniikii -AuKalt § linr>k»-Arim n
Walkmiiblstr . 13 Emserftr . 61,

empfehlen die Arbeiten ihrer sidglinge und Arbeiter:
, Körbe jeder An und Größe, Bürftenwaaren , als: Besen,

Schrubber . Abseisr- und Wurzelbürften . Anjchmierer, Kleider- und
ft Wichsbürsten rc., ferner : Fußmatten . Klopfer , Slrohseile ,c.
V Robrsine werden schnell und billig neugefiochlen, Korb-
ii Reparaturen gleich und gut auSgesübrt. V9b
ft Auf Wunsch werden die Sachen abgeholt und wieder
V zurückgrbracht. m

(Hessen). Hotel und Pension zur « rone
vlll ! | Sommerfrische. — Ausflugsort . 3021

Pensions -Prospekte und Führer gratis . Bes. G . Diefenbach.
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